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«Die Vorsorge brennt  
unter den Nägeln.» 

Was motiviert dazu, sich im Stiftungsrat der Previs  
Vorsorge zu engagieren? Und wo liegen die aktuellen 
Herausforderungen in der beruflichen Vorsorge?  
Gespräch mit den neu gewählten Stiftungsrätinnen  
Irene Haldimann und Karin Thomet sowie Nachfrage  
bei Stiftungsratspräsident Peter Flück.

Irene Haldimann, Sie sind als Leite-
rin Finanzen und Personal beim 
Bildungszentrum für Wirtschaft 
und Dienstleistung bwd in Bern 
tätig und bringen langjährige Er-
fahrung im Gemeindewesen mit. 
Was hat Sie motiviert, sich als Stif-
tungsrätin der Previs zu bewerben?
Irene Haldimann: Es hat mich gereizt, 
neben meiner spannenden Tätigkeit 
beim bwd eine zusätzliche Herausforde-
rung anzunehmen. Als Stiftungsrätin der 
Previs kann ich mich vertieft mit der 
beruflichen Vorsorge beschäftigen und 
zugleich die Sichtweise aus dem Ge-
meindewesen einbringen, das mir seit 
meiner Lehrzeit vertraut ist.

Karin Thomet, Sie sind als Portfolio-
managerin bei der Ausgleichskasse 
der Berner Arbeitgeber tätig und 
bringen als diplomierte Pensions-
kassenleiterin grosses Vorsorge- 
wissen mit. Sie haben sich als  

Arbeitnehmendenvertreterin  
bereits auch in der Pensionskasse 
Ihrer früheren Arbeitgeberin enga-
giert. Was motiviert Sie nun für 
den Stiftungsrat der Previs?
Karin Thomet: Bei meiner vormaligen 
Arbeitgeberin, einer Bank, war ich wäh-
rend 15 Jahren Stiftungsrätin in der zuge-
hörigen Pensionskasse. Da habe ich mich 
mit den Herausforderungen des Vorsor-
gesystems vertraut machen können. In 
meiner früheren beruflichen Funktion 
stand ich zudem in engem Kontakt mit 
verschiedenen BVG-Institutionen. In 
meiner aktuellen Stelle kann ich mein 
BVG-Wissen im Alltag jedoch nicht mehr 
so direkt anwenden. Deshalb hat mich 
die Möglichkeit sehr angesprochen, mich 
im Stiftungsrat der Previs zu engagieren.

Der Stiftungsrat trägt als oberstes 
Organ die treuhänderische Verant-
wortung für über 40’000 Versi-
cherte und Pensionierte und rund 

SVIT Award  

gewonnen! 

Infos auf Seite 4

Stefan Ernst 
Leiter Kunden & 
Kommunikation,  
Stv. Geschäftsführer

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Im Mittelalter legten Folterknechte den 

unglücklichen Opfern während einer 

Befragung glühende Kohlen auf die 

Fingerspitzen oder schoben ihnen heisse 

Späne unter die Nägel. Daher der Aus-

druck «unter den Nägeln brennen». Ob 

nun «unter» oder «auf» ist am Ende egal. 

Hauptsache, das Ganze wird schnell er- 

ledigt! Auch wenn es heute nicht mehr 

um Foltermethoden geht, die Herausfor-

derungen bei der Vorsorge sollten nun 

rasch einer Lösung zugeführt werden. 

Ganz sicher nicht mit glühenden Kohlen 

haben wir die Antworten unserer neu 

gewählten Stiftungsrätinnen und des 

Stiftungsratspräsidenten auf unsere 

Fragen erwirkt. Vielmehr haben sie 

spontan ihre Erwartungen an und ihren 

Mehrwert für den neu zusammenge-

setzten Stiftungsrat skizziert. Apropos 

Mehrwert: Weitere Schritte in der Digi-

talisierung bringen einen solchen und 

sogar einen Award. 

Stefan Muri 
Geschäftsführer



6 Milliarden Franken Kapital.  
Können Sie da noch ruhig schlafen?
I. Haldimann: Wenn mir im Moment 
etwas den Schlaf raubt, sind es noch die 
Kinder. (Schmunzelt.) Ernsthaft: Selbst-
verständlich habe ich mir Gedanken zur 
Verantwortung gemacht und bin bereit, 
diese im Stiftungsrat mitzutragen.
K. Thomet: Ich bin mir der Verantwor-
tung ebenfalls sehr bewusst. Angst habe 
ich jedoch keine, vielmehr einen gesun-
den Respekt. Und: Ich musste schon bei 
meinem früheren Pensionskassen- 
Engagement meinen Arbeitskolleginnen 
und -kollegen in die Augen schauen 
können.

Worauf freuen Sie sich am meisten 
in Ihrem neuen Amt?
I. Haldimann: Auf die neuen Kontakte, 
Erfahrungen und auf die vertieften Einbli-
cke ins BVG. Vor dem Anlagethema, das 
bisher nicht zum Kernbereich meiner 
Tätigkeit gehört hat, habe ich einen ge-
wissen Respekt. Es ist aber eine grosse 
Chance, mich damit auseinanderzusetzen.
K. Thomet: Ich freue mich ebenfalls auf 
die Zusammenarbeit im Stiftungsrat und 
darauf, Neues zu lernen. Früher habe ich 
mich in einer autonomen Pensionskasse 
engagiert, bei der Previs nun in einer 

Sammelstiftung, was natürlich eine 
«andere Nummer» ist. Die verschiedenen 
Lösungen, Gefässe und Strukturen der 
Previs mitgestalten zu können, ist eine 
tolle Aufgabe.

Sie sind für die berufliche Vorsorge 
selber bei der Previs versichert. 
Wie nehmen Sie Ihre Pensions- 
kasse wahr?
K. Thomet: Ich bin noch nicht so lange 
bei der Previs versichert, mein bisheriger 
Eindruck ist sehr positiv. Mein Eintritt als 
Versicherte ist reibungslos verlaufen, 
beispielsweise habe ich auf Rückfragen 
rasche, kompetente und freundliche 
Antworten erhalten. Was mir sehr ge-
fällt, ist die Versicherten-App; diese 
finde ich sensationell! Sie regt an, sich 
auf eine einfache Art mit dem Vorsor-
gethema auseinanderzusetzen.
I. Haldimann: Ich bin schon relativ lange 
bei der Previs versichert. Was ich beson-
ders schätze, ist die stets offene und 
transparente Information.

Bei welchen Themen wollen Sie 
sich speziell einbringen?
K. Thomet: Da ich aus dem Anlagebe-
reich komme und dafür eine grosse Lei-
denschaft hege, liegt es auf der Hand, 

dass ich mich für dieses Thema bei der 
Previs einsetzen möchte. Ganz grund-
sätzlich ist in meinen Augen wichtig, die 
jungen Menschen früh für das Thema 
Vorsorge sensibilisieren zu können.  
Unsere Gesellschaft verändert sich, 
Arbeits-, Rollen- und Betreuungsmodelle 
werden vielseitiger, was sich auf die 
Vorsorgesituation im Alter auswirkt. Ich 
kann nur betonen: Je früher man sich 
mit dem Thema Vorsorge beschäftigt, 
desto besser. 

Wie gelingt es, jüngere Menschen 
für die Altersvorsorge zu sensibili-
sieren?
K. Thomet: Die erwähnte Versicherten- 
App der Previs ist zum Beispiel ein sehr 
gutes Instrument dafür. Punkto Informa-
tion über die berufliche Vorsorge sind in 
meinen Augen aber auch die Arbeitge-
benden in der Pflicht.
I. Haldimann: Mein Göttibub, der eine 
handwerkliche Lehre absolviert, hat 
kürzlich davon erzählt, dass sie in der 
Berufsschule das Thema Pensionskasse 
behandeln. Das ist bereits ein Fortschritt 
gegenüber früher, als man sich meistens 
nur in einer kaufmännischen Ausbildung 
mit dem Thema Vorsorge befasst hat.
Die Seminare 55+ der Previs zur Vorbe-

Der Stiftungsrat nach seiner Sitzung im Juni 2023, stehend, v.l.: Reto Lindegger (Vizepräsident), Matthias Bütikofer, Karin Thomet, Irene Minder Ruch, Susanne Graf. 
Sitzend: Irene Haldimann, Tanja Brunner, Peter Flück (Präsident), Martin Gafner, Urs Obrecht, Alfred Amrein. Auf dem Foto fehlt Jürg Thöni.
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reitung der Pensionierung finde ich toll. 
Aber man müsste vielleicht sogar früher 
ansetzen und für die Jungen ab 25 Jahren 
Seminare durchführen mit wichtigen 
Vorsorgeinformationen.

Bei welchen Themen wollen Sie 
sich speziell einbringen, Frau  
Haldimann?
I. Haldimann: Es ist mir ein grosses Anlie-
gen, dass auch weniger gut Verdienende 
sensibilisiert werden können für die 
Wichtigkeit der Altersvorsorge. In meinen 
Augen sind hier gerade die Arbeitgeben-
den gefordert, darauf zu achten, dass sie 
auch Angestellten mit tieferen Löhnen
eine gute Vorsorgelösung bieten können. 
Vielleicht versichert der Arbeitgebende 
seine Mitarbeitenden nur im gesetzlichen 

Die Herausforderungen für die Pensions-
kassen sind gross: Die Überalterung der 
Gesellschaft, die schwierig einzuschät-
zende Entwicklung der Anlagemärkte 
oder die Erwartungen an die Nachhaltig-
keit von Vermögensanlagen sind einige 
Stichworte dazu. Wie geht die Previs 
damit um?
Es sind Herausforderungen an mehreren 
Fronten, mit welchen sich die Pensions-
kassen auseinandersetzen müssen. Mit 
der Demografie beschäftigt sich die Previs 
kontinuierlich. Beeinflussen können wir 
die Überalterung nicht, aber unsere Stif-
tung vorausschauend darauf ausrichten, 
indem wir die versicherungstechnischen 
Parameter richtig setzen. Aus diesem 
Grund haben wir beispielsweise früh 
kommuniziert, dass wir beabsichtigen, 
den Umwandlungssatz von heute 5.5%  
ab 2025 (5.4%) bis 2029 (5.0%) zu senken. 
Bei der aktuell unsicheren Anlagesituation, 
unter anderem geprägt vom Krieg in 
Europa und von hoher Inflation, setzen 
wir auf Kontinuität und sind froh über 
den beachtlichen Anteil eigener Liegen-

schaften mit konstanten Erträgen. Stolz 
sind wir auf die Fortschritte, welche wir 
im Bereich nachhaltiger Vermögens- 
anlagen erzielen konnten. Auch die  
Klima-Allianz Schweiz hat unsere  
Anstrengungen – mit dem Ziel, im Jahr 
2050 klimaneutral zu sein – kürzlich in 
ihrer Bewertung entsprechend gewürdigt. 

Reformen in der Altersvorsorge bleiben 
auf nationaler Ebene weiterhin heiss 
diskutiert. Nebst der BVG-Reform sind es 
auch politische Initiativen, welche die 
AHV betreffen. Wie schätzt die Previs  
die Lage ein?
Umfragen und die kontroversen Diskussi-
onen rund um die Altersvorsorge zeigen, 
dass das Thema Vorsorge-Sicherheit 
unter den Nägeln brennt. Die Previs 
konzentriert sich auf die BVG-Reform 
(lesen Sie dazu den Artikel auf Seite 5). 
Diese beinhaltet wichtige Elemente, so 
etwa die seit Längerem anstehende 
Umwandlungssatz-Senkung von 6.8% 
auf 6.0% auf dem obligatorischen Teil 
des BVG. Umstritten sind die lebenslan-
gen Rentenzuschläge für die 15 Jahrgän-
ge der Übergangsgeneration. Nachdem  
nun das Referendum zustande gekom-
men ist, werden wir sehen, wie das 
Schweizer Volk voraussichtlich im Früh-
jahr 2024 über diese anspruchsvolle 
Vorlage entscheidet.

Wie andere Pensionskassen beschäfti-
gen weitere Kernthemen auch die Previs: 
Hohe Ansprüche seitens der Kundinnen 
und Kunden an die Servicequalität,  
Komplexität der beruflichen Vorsorge 
für die Versicherten, Fachkräftemangel, 
Cyber-Risiken oder steigende Anforde-
rungen seitens des Regulators, um nur 
einige zu nennen. Welche Erwartungen 
haben Sie vor diesem Hintergrund an  
die neu gewählten Stiftungsrätinnen?
Die Themenvielfalt zeigt, mit welchen 
Aufgaben sich der Gesamt-Stiftungsrat 
in Zusammenarbeit mit der Geschäfts- 
leitung beschäftigt. Selbstverständlich 
müssen nicht alle Stiftungsrätinnen  
und -räte alle Disziplinen beherrschen. 
Wichtig ist mir bei den Diskussionen und 
Entscheiden auch immer der gesunde 
Menschenverstand. Die beiden neu ge-
wählten Stiftungsrätinnen verfügen über 
tolle persönliche Werdegänge mit viel 
Berufserfahrung. Meine Erwartung als 
Präsident ist, dass sich der Stiftungsrat 
engagiert und vorausschauend mit den 
Herausforderungen der Previs auseinan-
dersetzt, um bestmögliche Lösungen für 
unsere Versicherten zu finden. Ich bin 
überzeugt, dass die beiden neu gewähl-
ten Stiftungsrätinnen das nun wieder 
komplette Gremium bestens ergänzen, 
und freue mich sehr auf die Zusammen-
arbeit und auf engagierte, lösungsorien-
tierte Diskussionen.

«Immer wichtig ist der gesunde Menschenverstand.»

Nachgefragt bei
Peter Flück 
Stiftungsrats- 
präsident der  
Previs Vorsorge

Die beiden neu gewählten Stiftungsrätinnen Karin Thomet (links) und Irene Haldimann im angeregten  
Gespräch über ihr Engagement für die Previs.
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Kundinnen und Kunden im Zentrum –  
digital und analog

Digitale Instrumente helfen, Prozesse zu optimieren, und schaffen Mehrwert für alle 
Beteiligten. Dabei bleiben der persönliche Kontakt und die Beratung das A und O – 
die Beziehung mit Kundinnen und Kunden steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Mit ihrer Digitalisierungsstrategie will 
die Previs Erleichterungen in der Zusam-
menarbeit mit den Versicherten, ange-
schlossenen Arbeitgebenden, Mieten-
den etc. fördern, Effizienzsteigerungen 
erreichen und damit nicht zuletzt auch 
Kosten im Betrieb einsparen. Dabei gilt 
es, die Wünsche und Erwartungen der 
Kundeninnen und Kunden nicht aus den 
Augen zu verlieren.

Digital zur neuen Wohnung mit 
dem Navigator für Siedlungen 
Eines der neusten Werkzeuge der Previs 
ist der Navigator für Wohnsiedlungen. 
Dieser visualisiert das Quartier und die 
einzelnen Wohnungen dreidimensional. 
Wichtige Punkte in der Siedlung wie 
Spielplätze, Entsorgungsstellen oder 
Veloabstellplätze sind ersichtlich und 
über die 360-Grad-Tour sind Schulen, 
Einkaufsmöglichkeiten und Bus- oder 
Bahnstationen in der näheren Umge-
bung zu finden. Damit erhalten Miet- 

interessentinnen und -interessenten 
bereits vor dem Besichtigungstermin 
einen umfassenden Eindruck des Miet-
objektes, was zu deutlich besseren 
Ergebnissen bei der Wohnungsvermie-
tung führt. Auch die Bewerbung für 
eine Wohnung erfolgt digital: Interes-
sierte gelangen via Link auf das Online- 
Anmeldeformular. Sämtliche Angaben 
werden direkt in das Verwaltungs-
system übertragen. 

Die Previs ist kürzlich für ihren Navigator 
mit dem Innovations- 
award von SVIT ausge-
zeichnet worden (s. Box). 
Erfahren Sie mehr über 
den Navigator: 

Auch bestehende Mietende haben einen 
direkten Draht zur Previs. Über das Portal 
sind Bestellungen von Namensschildern, 
Schlüsseln oder Waschkarten schnell 
erledigt. Auch Schäden werden mit 

Minimalplan, um die Kosten tief zu hal-
ten. Jedoch wäre es für die Zukunft 
wichtig, früh hohe Sparbeiträge zu leis-
ten.

Wo sehen Sie die grösste Heraus-
forderung in der beruflichen  
Vorsorge?
K. Thomet: Ich sehe sie darin, dass es 
gelingt, auf politischer Ebene langfristige 
sinnvolle Lösungen für unser Vorsorge- 
system zu finden. Die Lebenserwartung 
steigt, das Vorsorgegeld muss also länger 
ausreichen. Zugleich ist auf die Erträge 
aus den Kapitalmärkten kein Verlass 
mehr. Das heisst, wir alle kommen nicht 
darum herum, mehr zu sparen – oder 
Abstriche zu machen. Meine Wahrneh-

mung ist, dass in der Vorsorgediskussion 
oft die Parteipolitik dominiert. Und die 
Stimmberechtigten schauen vielleicht 
eher aufs eigene Portemonnaie als aufs 
grosse Ganze. Dieses «Gärtchendenken» 
ist bis zu einem gewissen Grad im System 
angelegt. Aber welche Folgen politische 
Entscheide für die nachfolgenden Gene-
rationen haben, geht oftmals vergessen.

Wie bringen Sie Beruf und die 
Tätigkeit als Stiftungsrätin unter 
einen Hut?
K. Thomet: Ich arbeite in einem 80%- 
Pensum und habe deshalb gewisse Ka-
pazitäten, die ich gerne einsetze für das 
Amt als Stiftungsrätin. Da ich bereits 
BVG-Kenntnisse und -Erfahrungen mit-

bringe, ist der Einstieg für mich vielleicht 
nicht ganz so zeitaufwendig wie für 
jemanden, der in der Thematik neu ist. 
Ich will mir aber die gebotene Zeit neh-
men, denn auch ich werde Neues lernen 
müssen.
I. Haldimann: Ich arbeite zu 65%, unsere 
Kinder sind unterdessen schulpflichtig. 
Gleichwohl läuft rund um die Familie 
natürlich immer Einiges. Mein Mann 
unterstützt mich tatkräftig, damit ich 
mir die notwendige Zeit für das Amt als 
Stiftungsrätin nehmen kann. Auch unse-
re «Grosis» helfen beim Hüten. Sonst 
würde es nicht funktionieren. Am wich-
tigsten jedoch ist die Motivation – und 
diese habe ich!

Previs Immobilien gewinnt  
den SVIT Award 2023
SVIT, der Schweizerische Verband 
der Immobilienbewirtschaftung, 
zeichnet mit dem SVIT Award 
Innovationen in der Immobilien-
branche aus. Gesucht waren 
neue Lösungen für die Heraus-
forderungen in der Bewirtschaf-
tung von Immobilien. SVIT-Mit-
glieder konnten online für ihr 
Lieblingsprojekt abstimmen. 

Previs Immobilien hat es mit 
ihrem Projekt «Navigator für 
Wohnsiedlungen» ganz nach 
oben auf das Siegertreppchen 
geschafft! Wir sind stolz und 
freuen uns sehr über diesen 
Erfolg.
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Alles neu in der Altersvorsorge?
In der 1. und der 2. Säule stehen Veränderungen an: Letzten Herbst hat die Stimm-
bevölkerung der Reform AHV 21 zugestimmt. Nächstes Jahr kommt es zur Volksab-
stimmung über die BVG-Reform. Gelegenheit für einen kurzen Rück- und Ausblick.

Das Schweizer Vorsorgesystem ist re-
formbedürftig. Ein Grund dafür ist die 
steigende Lebenserwartung; sie bedeu-
tet, dass Altersrenten während einer 
längeren Zeit ausbezahlt werden müs-
sen. Verschärfend kommt hinzu, dass in 
den nächsten Jahren geburtenstarke 
Jahrgänge das Pensionsalter erreichen. 
Zudem sind die Zinsen immer noch 
relativ tief.

Im Herbst 2022 hat die Stimmbe-
völkerung der Reform AHV 21 zu-
gestimmt, die am 1. Januar 2024 
in Kraft tritt. Welches sind die 
wichtigsten Neuerungen?

 – Die markanteste Änderung: Das 
Pensionierungsalter 65 gilt ab 2028 
neu auch für Frauen. Das Rentenalter 
steigt für sie schrittweise ab 1.1.2025 
mit einer Erhöhung um drei Monate.

 – Ausgleichsmassnahmen federn die 
Erhöhung des Frauenrentenalters ab: 
Frauen der Übergangsgeneration 

(Jahrgänge 1961 bis 1969) erhalten als 
Kompensationszahlung einen lebens-
langen Zuschlag auf der monatlichen 
Rente. Zudem fallen für die Über-
gangsgeneration die Kürzungen bei 
einem Vorbezug der Rente weniger 
stark ins Gewicht. 

Welche Änderungen betreffen 
sowohl Frauen als auch Männer?

 – Der Begriff «Referenzalter» ersetzt 
den Begriff «ordentliches Renten-  
alter».

 – Die AHV 21 bringt eine Flexibilisie-
rung mit sich: Eine AHV-Rente kann 
neu zwischen 63 und 70 Jahren be- 
zogen werden. Zudem ist neu auch 
in der AHV eine Teilpensionierung 
möglich. Damit lässt sich die Pensio-
nierungsplanung in der 1. und der  
2. Säule harmonisieren.

 – Finanziert wird die Reform AHV 21 
(nebst dem erhöhten Referenzalter 
für Frauen) über eine Erhöhung der 

Mehrwertsteuer von 7.7% auf 8.1% 
per 1. Januar 2024. 

Wie wirkt sich die Reform AHV 21 
auf die berufliche Vorsorge (BVG) 
aus?

 – Das Referenzalter für Frauen wird 
auch in der 2. Säule schrittweise auf 
65 angehoben. Bei der Previs gilt für 
Frauen bereits seit mehreren Jahren 
das Pensionierungsalter 65.

 – Schon seit Langem sind bei der Previs 
eine frühzeitige Pensionierung ab 58 
Jahren oder ein Aufschub der Pensio-
nierung bis zum Alter 70 möglich. 

Das eidgenössische Parlament hat 
im Frühling 2023 die Reform der 
beruflichen Vorsorge verabschie-
det. Wie ist der aktuelle Stand?
SP und Gewerkschaften haben gegen 
die BVG-Reform das Referendum ergrif-
fen; dieses ist zustande gekommen. 
Voraussichtlich im Frühjahr 2024 findet 

wenigen Klicks gemeldet. Die Bewirt-
schafter/-innen verfügen sofort über alle  
Informationen und können die nötige 
Reparatur zeitnah in die Wege leiten.

Digitalisierung bringt echten 
Mehrwert in der beruflichen  
Vorsorge
Mit der App für Versicherte sowie mit 
dem Firmenportal für die angeschlosse-
nen Arbeitgebenden hat die Previs seit 
Längerem wichtige digitale Weichen 
gestellt. Arbeitgebende verwalten ihre 
berufliche Vorsorge über das Firmen- 
portal: Eintritte, Lohnänderungen und 
Mutationen des Beschäftigungsgrads, 
Austritte und Arbeitsunfähigkeiten 
werden schnell und unkompliziert er-
fasst und gepflegt. Ein echter (Zeit-)
Gewinn im Arbeitsalltag aller Beteilig-

ten. Das bestätigt Michel Zahnd, Leiter 
Personal/Bildung der Stiftung WiA – 
Wohnen im Alter, Thun: «Seitdem wir 
das Firmenportal der Previs nutzen, ist 
die Administration deutlich einfacher. 
Bei Unklarheiten stehen uns die Kun-
denberaterinnen und Kundenberater 
nach wie vor persönlich zur Verfügung. 
Das schätzen wir sehr.»

Versicherte können über die intuitive 
App auf ihre persönlichen Daten zugrei-
fen und den tagaktuellen Versiche-
rungsausweis herunterladen. Die Finan-
zierungssimulation des Eigenheims mit 
Mitteln aus der Pensionskasse sowie die 
Simulation von Einkäufen und deren 
Auswirkungen auf die Altersleistungen 
und Steuerersparnisse werden rege 
genutzt. Was die App sonst noch alles 

bietet, ist im Video zu sehen:  
www.previs.ch/versicherten-app

Digital oder analog – die Mitarbei-
tenden der Previs sind für Sie da 
Die einen begrüssen die elektronischen 
Hilfsmittel – die anderen bevorzugen 
den persönlichen Kontakt. Selbstver-
ständlich stehen die Mitarbeitenden der 
Previs für die Anliegen ihrer Kundinnen 
und Kunden nach wie vor telefonisch 
oder auf Voranmeldung auch persönlich 
zur Verfügung. 

Haben Sie einen Wunsch oder Verbesse-
rungsvorschläge rund um die Dienst-
leistungen der Previs? Melden Sie sich 
bitte bei Ihrer Kontaktperson. Herzli-
chen Dank!
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Anpassungen im Vorsorgereglement der Previs Vorsorge per 1. Januar 2024
Die Reform AHV 21 wirkt sich in einigen Punkten auch auf die berufliche Vorsorge aus (vgl. Artikel). Die Previs hat ihr Vor- 
sorgereglement entsprechend aktualisiert, beispielsweise den Begriff «ordentliches Rücktrittsalter» durch «Referenzalter» 
ersetzt und verschiedene Reglementsartikel den neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Das überarbeitete Vorsorge-
reglement tritt per 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
Mitte 2023 haben Arbeitgebende aktuelle Informationen zum Vorsorgereglement per Mail erhalten; Versicherte sind damit 
per Brief oder über die Versicherten-App bedient worden. Das angepasste Vorsorgereglement und eine Übersicht zu den 
Änderungen sind auf unserer Website verfügbar: www.previs.ch/reglemente

die Volksabstimmung über die Reform 
der beruflichen Vorsorge statt. 

Welches sind die wichtigsten  
Elemente der vom Parlament  
beschlossenen BVG-Reform?

 – Die Reform sieht vor, dass der Min-
destumwandlungssatz von 6.8% auf 
6.0% gesenkt wird. Der Mindestum-
wandlungssatz legt fest, wie das  
Altersguthaben in der obligatorischen 
beruflichen Vorsorge in eine Rente 
umgerechnet wird.

 – Kompensationsmassnahmen sollen 
den tieferen Mindestumwandlungs-
satz abfedern: Vorgesehen sind le-
benslange Rentenzuschläge für die 
ersten 15 Übergangsjahrgänge nach 
Inkrafttreten der Reform. Die Zu-
schlagszahlungen sind abhängig von 
der Höhe des Altersguthabens bei der 
Pensionierung: Wer zum Zeitpunkt 
der Pensionierung über ein Altersgut-
haben von 215’100 Franken oder 
weniger verfügt, soll Anrecht auf 
einen vollen Rentenzuschlag erhalten. 
Für Altersguthaben zwischen 215’100 
und 430’200 Franken soll es einen 
degressiven Zuschlag geben. Wer über 
ein höheres Altersguthaben verfügt, 
erhält keine Kompensation.

 – Tiefere Eintrittsschwelle: Die Schwelle 
für eine obligatorische Versicherung 
bei einer Pensionskasse soll von 
22’050 (Stand 2023) auf 19’845 Fran-
ken gesenkt werden. Damit würden 

laut Bund rund 70’000 Personen neu 
versichert.

 – Neues Modell für den Koordinations-
abzug, der zur Berechnung des versi-
cherten Lohns dient: Bisher war der 
Koordinationsabzug ein fixer Betrag 
(25’725 Franken, Stand 2023). Gemäss 
Reform werden immer 80% des Loh-
nes (bis zu einer Höhe von 88’200 
Franken, Stand 2023) versichert. Das 
soll die berufliche Vorsorge insbeson-
dere bei tieferen Einkommen und von 
Teilzeitbeschäftigten verbessern.

 – Vereinfachung der Altersgutschriften, 
das heisst des Betrags, der den Versi-
cherten jährlich auf deren Altersgut-
haben gutgeschrieben wird (Altersgut-
schriften umfassen die Sparbeiträge 
von Arbeitgebenden und Arbeitneh-
menden sowie die auf dem Altersgut-
haben gewährte Verzinsung). Laut 
BVG-Reform gibt es bei Altersgut-
schriften nur noch zwei statt vier 
Stufen. Bisher galt: Alter 25–34: 7%; 
35–44: 10%; 45–54: 15%; 55–65: 18%. 
Neu gilt: Alter 25–44: 9%; 45–65: 14%. 
Insbesondere sollen also die Altersgut-
schriften für die ältere Generation 
gesenkt werden, um deren Attraktivi-
tät auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Welche Punkte der BVG-Reform 
sind umstritten?

 – Insbesondere umstritten sind die le-
benslangen Rentenzuschläge für die 15 
Jahrgänge der Übergangsgeneration.

 – Kritikerinnen und Kritiker bemängeln, 
dass die Rentenzuschläge das Ziel 
verfehlten: Rund die Hälfte der Neu-
pensionierten kämen in Genuss eines 
Rentenzuschlags, während nur ca. 
14% aufgrund des tieferen Umwand-
lungssatzes effektiv darauf angewie-
sen seien. Rund 86% der Versicherten 
erhielten nämlich höhere Leistungen, 
als das Gesetz vorschreibe, da sie im 
überobligatorischen Bereich versi-
chert seien.

 – Befürworterinnen und Befürworter 
sehen in den Rentenzuschlägen einen 
Mittelweg zwischen gar keiner und 
einer Kompensation für alle. Gerade 
Personen mit einem tiefen Altersgut-
haben, welche die Umverteilung von 
Jüngeren zu Älteren aufgrund des zu 
hohen Umwandlungssatzes jahrelang 
hätten mitfinanzieren müssen, sollten 
einen Zuschlag erhalten. 

Wie geht es weiter?
Nebst der BVG-Reform, über welche die 
Stimmberechtigten 2024 abstimmen 
werden, sind zwei weitere Vorlagen zur 
Altersvorsorge in der politischen Diskus-
sion: Die Renteninitiative des Jungfrei-
sinns verlangt, das Rentenalter an die 
Lebenserwartung zu knüpfen. Zugleich 
verlangt eine Volksinitiative des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbunds, dass 
eine 13. AHV-Rente ausbezahlt wird. 
Die Volksabstimmungen darüber sind 
ebenfalls für 2024 zu erwarten.
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